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Mit dem neuen VVG ist für die
Unternehmen eine Reihe von Her-
ausforderungen verknüpft. Auch im
Bereich der Risikoprüfung sind zu-
künftig Besonderheiten hinsichtlich
der Transparenz risikoprüferischen
Agierens und der Erhaltung der
Wirtschaftlichkeit der Produkte zu
beachten. Neben der Umsetzung
des „Leitbildes“ der Berufsunfähigkeit
und einer verstärkten Dokumenta-
tion der Risikoprüfungsgrundsätze
und der konkreten Einzelentschei-
dung gewinnt die Antrags- bzw. An-
tragsfragengestaltung ein deutliches
Gewicht.

Der Kunde hat zukünftig nur noch
die ihm bekannten Gefahrumstände
anzuzeigen, nach denen der Versi-
cherer in Textform gefragt hat. Dar-
aus resultiert, dass es nicht um die
Menge der mit dem neuen VVG er-
forderlichen Fragen geht, sondern
um deren Qualität und Transparenz
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Ein Unternehmen der Berkshire Hathaway Gruppe

für den Kunden. Dieser soll in die
Lage versetzt werden, möglichst
keine Anzeigepflichtverletzung zu
generieren.

Grundsätzliche Überlegungen zur
Antragsgestaltung

Nur die genaue Kenntnis aller risiko-
relevanten Gegebenheiten – also
auch von aus Sicht des Kunden
möglicherweise belanglosen Um-
ständen – ermöglicht eine tragfä-
hige prognostische Risikobewer-
tung. Die konkrete Ausgestaltung
der Antragsfragen sollte daher dem
Kunden ermöglichen, die ihm be-
kannten und für die Risikobeurtei-
lung maßgeblichen Sachverhalte
möglichst vollständig anzugeben.

Nicht nur aus Sicht des Unterneh-
mens, sondern auch aus der Per-
spektive des Kunden ist daher ein

Risikoprüfung auf neuen Wegen
VVG und AntragsgestaltungJürgen Warstat

Leiter Underwriting
Research and Deve-
lopment Germany
Client Services 
Gen Re LifeHealth
warstat@genre.com

© istockphoto/nikada33

Ein Newsletter der
Gen Re Business School



professionelles Antragsdesign uner-
lässlich. Dazu sind die risikobezoge-
nen Fragen möglichst so klar und
eindeutig zu formulieren, dass der
Antragsteller an und mit den Fragen
erkennt, was für den Versicherer
wichtig ist. Weitere begleitende
Maßnahmen wie z. B. Erläuterungen
zu den Fragen können zusätzlich
den Kunden deren Beantwortung
erleichtern.

Außer der Verpflichtung nach § 19
Abs. 5 VVG-2008, den Kunden auf
die Folgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung deutlich hinzuweisen, finden
sich im Gesetzestext keine Hinweise
auf die Gestaltung der Antragsfragen.
Die Unternehmen sind daher gehal-
ten, eigene Kriterien zu entwickeln,
die zu einem klaren, verständlichen
und gebrauchstauglichen Antrags-
und Antragsfragendesign führen.

Dabei ist für die Entwicklung eines
im Sinne des neuen VVG tragfähigen
Antragsansatzes die vernetzte Zu-
sammenarbeit der verschiedenen mit
dem Antrag arbeitenden Kollegen im
Team erforderlich. Dazu gehören ne-
ben der Risiko- und Leistungsprü-
fung die Produktentwicklung, das
Marketing, der Rechtsbereich und
die Vertriebswege.

Wichtige Kriterien des Antrags-
und Fragedesigns

Im Hause der Gen Re werden schon
seit langer Zeit Anträge und Frage-
bögen für die unterschiedlichsten
Produkte im LV-Bereich entwickelt.
Nachfolgend seien einige wesentli-
che Kriterien genannt, welche die
Gen Re bei der Gestaltung solcher
Fragen leiten.

Die Vorabinformation

• Der Antragsteller sollte unter Be-
gründung der Notwendigkeit des
nachfolgenden Procedere einlei-
tend auf das vorbereitet werden,
was auf ihn zukommt.

• Auf die Wichtigkeit der Fragen
und die Rechtsfolgen bei Anzei-
gepflichtverletzung sollte mög-
lichst schon vor Beantwortung

der Antragsfragen umfassend und
deutlich hingewiesen werden.

Generelles Antrags- und 
Fragendesign

• Wichtige Textabschnitte sollten
besonders gekennzeichnet sein.

• Die einzelnen Antragsabschnitte
sollten klar getrennt (z. B. Anga-
ben zur Person, medizinische Da-
ten) und klar gegliedert sein.

Konkrete Ausgestaltung der Fra-
gen und des Rückfragezeitraums

• Die Fragen sollten nach Themen-
gebieten sortiert/gruppiert sein
(z. B. Herzerkrankungen, Nieren-
erkrankungen, Krebs, Bewe-
gungsapparat).

• Die Fragen sollten verständlich
und so gestellt sein, dass sie auch
von einem an der Lebensversi-
cherung oder Berufsunfähigkeits-
versicherung interessierten
Durchschnittsbürger nach der Le-
benserfahrung wahrheitsgemäß
beantwortet werden können.

• Die Fragen sollten so konkret wie
möglich sein (keine „Rundum-
Fragen“).

• Die Fragen sollten keine Bewer-
tung vom Antragsteller verlangen
(wie z. B. „gewohnheitsmäßig“
oder „erheblich“) und möglichst
nicht auslegungsfähig sein.

• Der Rückfragezeitraum sollte zeit-
lich begrenzt sein (also keine Fra-
gen mit „jemals“) und innerhalb
der Begrenzung zudem auch
fachlich differenziert werden, also
z. B. 5 Jahre generell und je nach
Tarif 10 Jahre für besonders rele-
vante Erkrankungen zurückfragen.

Nennung von Beispielen/Abfrage-
verfahren

• Transparenz der Fragestellungen
durch „Hilfen“ für den Beantwor-
tenden z. B. durch Nennung von
Beispielen schaffen.

• Die Beispiele zu den einzelnen
Fragekomplexen sollten u. a. die
wesentlichen Ursachen der Be-
rufsunfähigkeits-Leistungsfälle
widerspiegeln.

Raum für Antworten

• Der Antragsteller sollte auch
Raum für Antworten haben und
dies möglichst nahe bei der ent-
sprechenden Frage.

Das Umsetzen dieser Leitkriterien
kann, zusammen mit der Berück-
sichtigung der Anforderungen von
Antragsratern, zu ganz unterschied-
lichen Ergebnissen führen. 

Ein Beispiel aus unseren Empfehlun-
gen zum Antragsfragendesign zeigt,
wie zukünftig gefragt werden
könnte:
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Es sei hier auch darauf hingewiesen,
dass es alternativ zur ausführliche-
ren Antragsgestaltung andere Mög-
lichkeiten der besseren Informa-
tionsbeschaffung gibt wie z. B. der
Einsatz von Point-Of-Sale-Systemen

Nur bei Vorliegen bestimmter Rah-
menbedingungen dürfen die ande-
ren 5 Merkmale zu einer Differen-
zierung herangezogen werden.

Schwerpunkt der Diskussion hier
sind die Anforderungen des AGG
bezüglich des Umgangs mit der
„Behinderung“ für die tägliche Risi-
koprüfungspraxis.

Zulässige unterschiedliche 
Behandlung

In § 20 Abs. 2 AGG sind die Rah-
menbedingungen für zulässige
unterschiedliche Behandlungen ab-
gesteckt. Aus risikoprüferischer Sicht
kann damit das AGG so verstanden
werden, dass wir es uns mit unseren
Begründungen für Ablehnungen,
Zuschläge oder Klauseln nicht zu
einfach machen dürfen.

Eine Differenzierung bleibt zulässig,
wenn sie auf anerkannten Prinzipien
risikoadäquater Kalkulation, insbeson-
dere auf einer versicherungsmathe-
matisch ermittelten Risikobewertung
unter Heranziehung statistischer Er-
hebungen beruht. Damit begrenzt
das Gesetz die Begründungsmöglich-
keiten nicht auf statistische Daten
und versicherungsmathematische
Berechnungen, sondern lässt mit
dieser Formulierung auch andere
Differenzierungsgründe zu – soweit
sie anerkannten Prinzipien risikoadä-
quater Kalkulation folgen. Entschei-
dend dürfte damit sein, dass die für
die konkrete Vertrags- und Prämien-
gestaltung maßgeblichen Überlegun-
gen, Erkenntnisse und Beweggründe
sich – dokumentierbar – tatsächlich
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Einige Auswirkungen des AGG auf die 
Risikoprüfung

auf das vom jeweiligen Versiche-
rungsprodukt gedeckte Risiko und
auf das Risiko des Eintritts des Versi-
cherungsfalls beziehen.

Damit werden – so zumindest die
Erfahrung aus dem Ausland – pau-
schale Urteile und eine Argumenta-
tion allein mit der Gruppenprognose
erschwert. Geht es doch um die Be-
wertung des „ex ante beurteilten
individuellen Risikos“1, so die Be-
gründung zum AGG. Zweck des Ge-
setzes ist, möglichst Versicherungs-
schutz anzubieten, wenn vielleicht
auch in eingeschränkter Form. Im
Ausland hat man daher den Weg
gewählt, die Entscheidungsbasis für
ein Votum durch entsprechende
Nachfragen möglichst breit auszu-
gestalten, um sich in jedem Fall ein
genaues Bild des zu übernehmen-
den Risikos zu machen. Der Weg,
keine detaillierteren Informationen
einzuholen, erscheint unter AGG-
Gesichtspunkten als schwierig und
dürfte dem einzelnen Betroffenen
im Sinne einer sachlichen Begrün-
dung nur schwer vermittelbar sein.

Der Begriff der Behinderung

Eine Durchsicht des AGG zeigt, dass
der Begriff der Behinderung selbst
dort nicht definiert ist. In der Be-
gründung zum AGG heißt es dazu2:
„Der Begriff der „Behinderung“ ent-
spricht den gesetzlichen Definitio-
nen in § 2 Abs. 1 Satz 1 Neuntes
Buch Sozialgesetzbuch – Rehabilita-
tion und Teilhabe behinderter Men-
schen – (SGB IX) und in § 3 des Ge-
setzes zur Gleichstellung behinder-
ter Menschen (BGG)“.
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Ab dem 22. 12. 2007 gelten die Rege-
lungen des Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetzes (AGG) auch für
den Bereich der Lebensversicherung.
Für die Risikoprüfung ergibt sich da-
mit die Notwendigkeit, bisheriges
fachliches Vorgehen zu reflektieren
und möglicherweise an die neue
Rechtslage anzupassen. Während es
Ziel des AGG ist, einem möglichst
breiten Kreis von Personen den Zu-
gang zu existentiell wichtigem Versi-
cherungsschutz möglichst barrierefrei
zu eröffnen, bleibt es essentielle Auf-
gabe der Risikoprüfung, bei erhöhten
Risiken so weit wie möglich sachge-
recht zu differenzieren. Dies kann vor
dem Hintergrund des neuen AGG ins-
besondere bei vollständigem oder teil-
weisem Ablehnen der Risikoübernahme
problematisch werden.

Das AGG legt eine Reihe von Merk-
malen fest, wegen denen grund-
sätzlich nicht benachteiligt werden
darf. Dazu zählen die Rasse, die eth-
nische Herkunft, das Geschlecht, die
Religion, die sexuelle Identität, das
Alter und die Behinderung. 

Aus Gründen der Rasse und der eth-
nischen Herkunft darf zu keinem
Zeitpunkt benachteiligt werden.

oder das Tele-Interviewing, gestützt
u. a. auf die Point-Of-Sale-Fragen.
Für diese alternativen Risikoabklä-
rungsinstrumente gelten sinngemäß
die gleichen Entwicklungsleitlinien.



Danach sind Menschen behindert,
„wenn ihre körperliche Funktion,
geistige Fähigkeit oder seelische Ge-
sundheit mit hoher Wahrscheinlich-
keit länger als sechs Monate von
dem für das Lebensalter typischen
Zustand abweichen und daher ihre
Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft beeinträchtigt ist.“

Die Auswirkungen auf die Teilhabe
am Leben in der Gesellschaft wer-
den als Grad der Behinderung
(GdB) nach Zehnergraden abgestuft
festgestellt. Für die Anwendung des
AGG kommt es dabei auf den Grad
der Behinderung nicht an, das AGG
schützt insoweit nicht alleine den
mit einem GdB ab 50 Schwerbehin-
derten.

Maßgeblich für die konkrete Fest-
stellung einer Behinderung sind die
„Anhaltspunkte für die Ärztliche
Gutachtertätigkeit“ – derzeit AHP
2004. Es wird hier davon ausgegan-
gen, dass das AGG hinsichtlich der
Rechtfertigung einer Ungleichbe-
handlung in jedem Fall dann greift,
wenn in den AHP für funktionelle
Ausfälle wegen Gesundheitsstörun-
gen ein eigenständiger Grad der Be-
hinderung (GdB) genannt wird.
Gleiches gilt für medizinische Sach-
verhalte, die nicht in der umfangrei-
chen Auflistung der Gesundheitsstö-
rungen in den AHP genannt, aber
analog zu bewerten sind.

Konsequenzen für das 
risikoprüferische Procedere

Grundsätzlich ist das Vorliegen einer
Behinderung im sozialrechtlichen
Sinn für die Risikoprüfung nicht von
Belang. Liegen doch der Berufsunfä-
higkeitsbegriff und der Begriff der
Behinderung deutlich auseinander.
Die Beeinträchtigung der Teilnahme
am Leben in der Gesellschaft ist ge-
rade nicht Gegenstand einer BU-De-
ckung. Gilt es doch risikoprüferisch
festzustellen, ob auf der Basis des je-
weiligen privaten Bedingungswer-
kes Versicherungsschutz möglich ist
oder nicht. 

Vor dem Hintergrund des AGG sind
pauschale Aussagen zur Versicher-
barkeit von Menschen mit einer Be-

hinderteneigenschaft kritisch zu be-
urteilen. Grundsätzlich ist hier im-
mer die Prüfung des individuell ge-
gebenen Risikos zu empfehlen. Ab-
schließende Risikoentscheidungen
sollten immer erst dann getroffen
werden, wenn die dazu erforder-
lichen Informationen in ausreichen-
der Form vorliegen. Zusätzlich ist
darauf zu achten, dass der Nach-
weis der Orientierung an sachlichen
Entscheidungsgründen, basierend
auf einer entsprechenden Doku-
mentation des risikoprüferischen
Vorgehens, gesichert ist.

Weitere Konsequenzen aus den
Regelungen des AGG

Vom AGG gehen Anstöße aus, in
und außerhalb der Risikoprüfung
neue Wege zu gehen. Um z. B. Ab-
lehnungen zu vermeiden, könnte
im Rahmen risikoprüferischer Ent-
scheidungen auch nach Möglichkei-
ten gesucht werden, dem betroffe-
nen Kunden mittels Ausschlussklau-
seln einen gewissen Versicherungs-
schutz außerhalb seiner „Kerner-
krankung“ zu bieten. Zudem
könnte man im Rahmen der Pro-
duktentwicklung über passendere
alternative Deckungen z. B. aus dem
Bereich der Dread-Disease-Versiche-
rung nachdenken.

Wichtig ist, deutlich zu machen,
dass immer die Anliegen der betrof-
fenen Menschen im Mittelpunkt
stehen – dies kann auch durch eine
behutsame Darlegung transparenter
Entscheidungsgründe geschehen.

Hilfreich wäre in diesem Zusammen-
hang auch die Orientierung an ei-
nem sachgerechten risikoprüferi-
schen Vorgehensmodell. Dazu ge-
hört, dass alle Antragsteller ein
gleichartiges Prüfverfahren durch-
laufen. Daneben muss z. B. sicher
gestellt sein, dass alle mit der Risiko-
prüfung Befassten über das AGG in-
formiert sind. Zusätzlich könnte ge-
regelt werden, dass alle Risiken, die
Behinderte im Sinne des AGG be-
treffen, nur von erfahrenen Risiko-
prüfern, ggf. auch zusammen mit
den Ärzten entschieden werden.
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Die Versicherer sollten sich darauf
einstellen, dass sie mit Beginn des
Jahres 2008 ihre Risikoprüfungs-
grundsätze nicht nur vermehrt offen
legen, sondern detaillierter als bis-
lang dokumentieren und pflegen
und insbesondere auch die Nach-
vollziehbarkeit der konkreten risiko-
prüferischen Entscheidungen ge-
währleisten müssen. Diese neue Si-
tuation ist Konsequenz aus den zu
diesem Zeitpunkt dann wirksamen
neuen gesetzlichen Regelungen des
VVG und des AGG.

Dabei sind die zukünftig verschärf-
ten Anforderungen an die Doku-
mentation in der Risikoprüfung we-
der im neuen VVG oder dem AGG
und der jeweils dazu gehörigen Be-
gründung besonders geregelt oder
erwähnt. Trotz fehlender Normie-
rung ergibt sich die Notwendigkeit
der detaillierteren Dokumentation
aus diesen neuen Gesetzestexten.

Dokumentationsanforderungen
aus Sicht des VVG

Aus der Tatsache, dass mit dem VVG-
2008 die Beweislast für das Vorliegen
von Gefahrerheblichkeit beim Versi-
cherungsunternehmen liegt, erge-
ben sich Konsequenzen. Unserer Ein-
schätzung nach wird es bei diesem
Beweis künftig darum gehen, dass
der Versicherer mittels seiner Risiko-
prüfungsgrundsätze, Annahmeleitli-
nien und Schadenerfahrung etc.
plausibel verdeutlicht, warum ein be-
stimmter vorvertraglicher Umstand

grundsätzlich Auswirkungen für den
Versicherten und dessen Risikoverlauf
beispielsweise in der Berufsunfähig-
keitsversicherung haben kann.

Zudem steht zu erwarten, dass die
prozessualen Vorträge des Versiche-
rers hierzu künftig wesentlich inhalts-
reicher sein müssen als bisher. Denn
konkrete Risikoentscheidungen stüt-
zen sich nicht nur auf solche allge-
meinen Leitlinien, wie sie z. B. in Ma-
nuals abgebildet sind. Es wird ver-
mehrt zu entsprechenden vertieften
Darlegungen einzelner Fall- und Ent-
scheidungskonstellationen seitens
der Risikoprüfung vor Gericht kom-
men. Damit wird es dem Versicherer
künftig auch obliegen, klarzustellen,
warum ihm im konkreten Fall z. B.
ein bestimmter Fragezeitraum erheb-
lich erscheint und warum auch eine
länger zurückliegende Krankheit
noch immer Einfluss auf den Risiko-
verlauf nehmen kann.

Dokumentationsanforderungen
aus Sicht des AGG

Es ist das Ziel des AGG, einem mög-
lichst breiten Kreis von Personen
den Zugang zu existentiell wichti-
gem Versicherungsschutz möglichst
barrierefrei zu eröffnen. Mit Inkraft-
treten der für privatrechtliche Versi-
cherungen geltenden Regelungen
des AGG kann bei der Einschätzung
von Risiken eine auf bestimmte Risi-
kofaktoren bzw. Merkmale gestützte
unterschiedliche Behandlung zwar
zulässig sein; gerechtfertigt ist sie
allerdings nur bei Anwendung aner-
kannter Prinzipien risikoadäquater
Kalkulation.

Zukünftig ist daher gefordert, für
bestimmte Merkmale keine Ein-
schätzungen vorzunehmen, die als
pauschal und damit willkürlich ge-
wertet werden könnten. Es gilt, bei
Ungleichbehandlungen mit beson-
derer Sorgfalt sowohl bei der Infor-
mationsbeschaffung, der nachfol-

genden Risikobeurteilung und der
jeweiligen Begründung vorzugehen.
Entscheidend dürfte im Einzelfall der
Nachweis sein, dass die im Detail do-
kumentierten Entscheidungsgründe
tatsächlich wegen des Risikos Rele-
vanz besitzen. Die Zulässigkeit der
unterschiedlichen Behandlung muss
nach allgemeinen zivilprozessualen
Grundsätzen dargelegt und bewiesen
werden. Damit ergibt sich eine insge-
samt gesteigerte Darlegungs- und
Beweislast.

Konsequenzen aus den Anforde-
rungen von VVG und AGG

Zwar sind die Beweggründe der
beiden Gesetze zur Intensivierung
der Dokumentation unterschiedlich,
die Anforderungen aus VVG und
AGG hinsichtlich der Art der Doku-
mentation überschneiden sich aber
nach unserem Verständnis deutlich.

Konkret haben diese Anforderungen
zunächst zur Folge, dass Risikoprü-
fungsgrundsätze – dazu gehören
die Einschätzungsmanuale der
Rückversicherer, aber auch beim
Erstversicherer entwickelte Annah-
meleitlinien – von den jeweils dafür
Verantwortlichen nach Grundsätzen
risikoadäquater Kalkulation gestal-
tet, soweit möglich wissenschaftlich
belegt, beständig gepflegt und um
notwendige Veränderungen zeitnah
ergänzt werden.

Hierzu gehören z. B. aber auch
Schulungen der in der Risikoprü-
fung Agierenden zum AGG, die Be-
stimmung der Arbeitsabläufe bei
Anträgen, die vom AGG pönalisierte
Merkmale enthalten, und die Ent-
wicklung einer Annahmephiloso-
phie, Entscheidungen z. B. bei Be-
hinderten erst nach Vorliegen aus-
reichender Informationen zu treffen.

So ist es wohl auch sinnvoll, die Ar-
beitsprozesse AGG-konform zu ge-
stalten und dies möglichst auch zu
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dokumentieren. Zusätzlich sollten
aber auch alle Regelungen des täg-
lichen Underwritings – außerhalb von
Handbuchempfehlungen – wie z.B.
die Untersuchungsgrenzen, der Um-
gang mit Berufs- und Sonderrisiken,
die Antragsformulare und Fragebö-
gen sowie typische Musterschreiben
auf AGG-Konformität geprüft, bei Be-
darf angepasst und dokumentiert
werden. Damit sollte insgesamt das
risikoprüferische Vorgehen der Unter-
nehmen vorzeigbar sein.
Zu dokumentieren ist aber auch der
konkrete Entscheidungsprozess zum

einzelnen Antrag (mit erhöhtem Ri-
siko). Es empfiehlt sich, z. B. mittels
eines papierenen oder elektroni-
schen „Entscheidungsblattes“ die
wesentlichen risikorelevanten Gege-
benheiten – also die gefahrerheb-
lichen Umstände – gemeinsam mit
den jeweils dazu gehörigen Einschät-
zungen sowie die abschließende Ge-
samtentscheidung festzuhalten. Die-
ser Entscheidungsdokumentation
sollte auch zu entnehmen sein, wel-
che Arbeitsschritte erledigt wurden
und wer wann welche Entscheidun-
gen aus welchem Grund getroffen

hat. Gerade z. B. für den behinder-
ten Antragsteller ist der Anschein
willkürlichen Verfahrens nur durch
eine solche ausführlichere Doku-
mentation zu vermeiden.
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1. Erste praktische Erfahrungen in
Deutschland

Bisher liegt der Schwerpunkt der
Auseinandersetzung im Bereich der
Behinderung. In den Einzelanfragen
von Antragstellern wird deutlich,
dass sich Behinderte mehr Versiche-
rungsschutz wünschen und im
Lichte des AGG auch bei schweren
Behinderungen von Privatversiche-
rern bezahlbaren Versicherungs-
schutz erwarten, vor allem auch in
der Berufsunfähigkeitszusatzversi-
cherung. In Internetforen wird über
die Möglichkeiten der Versicherbar-
keit diskutiert und in Auslegung des
AGG festgestellt, dass ohne aner-
kannte Statistiken die Versicherung
die behinderte Frau zu gleichen Be-
dingungen versichern muss wie alle
anderen KundInnen (siehe z. B.
www. Weibernetz.de). Politiker äu-
ßern gleichfalls in der Öffentlichkeit
ihre Betroffenheit, dass Behinderte
beim privaten Versicherungsschutz
benachteiligt zu sein scheinen.

In vielen Ländern sind die Vorschrif-
ten zur Antidiskriminierung bereits
gelebte Praxis. Bei aller Sorge, wie
sich das AGG auf die Lebensversi-
cherung in Deutschland auswirken
könnte, ist es hilfreich zu verstehen,
welche Erfahrungen in anderen Län-
dern damit gemacht worden sind.

Internationale Erfahrungen mit 
Antidiskriminierungsgrundsätzen

2. Weltumspannender Schutz für
Behinderte

Seit dem 12. 12. 2006 gibt es die
UN-Konvention für die Rechte be-
hinderter Menschen, die auch von
Deutschland unterzeichnet worden
ist. Interessanterweise wird hier ins-
besondere das Recht behinderter
Menschen betont, am Wirtschaftsle-
ben teilnehmen und wie alle ande-
ren Bank-Darlehen, Kredite und Hy-
potheken in Anspruch nehmen zu
können. Ein weiterer Schwerpunkt
liegt in der Zusicherung, Behinder-
ten einen angemessenen Zugang zu
medizinischer Versorgung und de-
ren Finanzierung durch Krankenver-
sicherung zu ermöglichen. Von ei-
nem besonderen Zugang zu Lebens-
versicherungen ist hier nicht die
Rede. Allerdings wird über den Um-
weg der Hypotheken-Darlehen den-
noch ein solcher Zugang hergestellt,
da oftmals solche Darlehen an den
Abschluss einer Lebensversicherung
gekoppelt sind und z. B. in England
für solche Lebensversicherungen
schon jetzt nur eine beschränkte Ri-
sikoprüfung möglich ist. 

3. Markt Österreich

Unsere Nachbarn in Österreich ha-
ben bereits 1971 ein Bundesgesetz

Jutta Eich
Leiterin Client Services
Gen Re LifeHealth
jutta.eich@genre.com

Viele Anzeichen sprechen dafür, dass
das AGG (Allgemeines Gleichbehand-
lungsgesetz), umgangssprachlich prä-
senter als Antidiskriminierungsgesetz,
auch für Lebensversicherer in
Deutschland deutliche Auswirkungen
haben wird. Im Vergleich zu anhängi-
gen Arbeitsgerichtsverfahren ist die
Zahl der Auseinandersetzungen aller-
dings noch sehr gering.
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über die Gleichbehandlung erlas-
sen, das entsprechend der EU-Vor-
gaben im Jahre 2004 novelliert
wurde. Im Schwerpunkt konzen-
triert sich das Gesetz auf Regeln
zum Schutze von Arbeitnehmern.
Jedes Bundesland hat im Übrigen
sein eigenes Gleichbehandlungsge-
setz, wiederum überwiegend ar-
beitsrechtlicher Natur. 

Allerdings wurden im österreichi-
schen VVG einige Regelungen auf-
genommen, die unserer Gesetzes-
lage entsprechen. Die Kosten und
Risiken von Schwangerschaft, Ent-
bindung etc. dürfen in der PKV
nicht zu unterschiedlichen Prämien
oder Leistungen zwischen Männern
und Frauen führen. Außerdem
wurde im VAG bestimmt, dass Prä-
mienunterschiede geschlechtsspezi-
fisch begründet werden können,
wenn entsprechende aktuarielle
und statistische Daten dazu veröf-
fentlicht werden. Weitere gesetzli-
che Vorgaben bzw. Einschränkun-
gen gibt es bisher nicht. 

4. Markt Niederlande

In den Niederlanden gibt es eine
mit der deutschen Gesetzgebung
vergleichbare Liste von gesetzlich
geregelten Kriterien. Religion, Le-
bensphilosophie, politische Gesin-
nung, Rasse, Geschlecht, Nationa-
lität, Sexualität und der bürgerliche
Stand (verheiratet, geschieden, al-
leinlebend) dürfen nicht zu einer
Ungleichbehandlung führen. Diese
Regelungen finden aber vor allem
im Arbeitsrecht Anwendung. Be-
merkenswert ist, dass es für das pri-
vate Lebensversicherungsindividual-
geschäft noch keine spezifischen Re-
gelungen gibt. Allerdings sind das
Verfassungsrecht und das allgemeine
Gleichbehandlungsgesetz immer zu
beachten. 

5. Markt Großbritannien

Beispielhaft für Europa hat sich der
englische Markt in vielfältiger Art und
Weise mit dem Thema Antidiskrimi-
nierung auseinandergesetzt. Bereits
1975 wurde das Gleichstellungsge-
setz für Mann und Frau erlassen.

1976 folgte der Race Relations Act,
der Rasse, Hautfarbe, Nationalität
und ethnische Herkunft als schutz-
würdige Kriterien benennt. Schließ-
lich wurde im Jahr 1995 der Disability
Discrimination Act zum Schutz der
Rechte von Behinderten veröffent-
licht. Im Gegensatz zu vielen anderen
Märkten hat in England der Versiche-
rungsverband explizite Handlungsan-
weisungen zum Umgang mit den
unterschiedlichen Gesetzen formu-
liert. Die Disability Rights Commis-
sion hat im Übrigen dafür gesorgt,
dass ein Code of Practice verbindlich
festgelegt worden ist. 

Im Gegensatz zum deutschen Recht
geht es bei dem Begriff der Behin-
derung in England nicht um die Un-
möglichkeit, am gesellschaftlichen
Leben teilzuhaben. Es geht vielmehr
um die Fähigkeit, die normalen Ak-
tivitäten des täglichen Lebens aus-
führen zu können. Behinderung
liegt immer dann vor, wenn dies in
besonderem Maße für mindestens
12 Monate nicht mehr möglich ist.
Bei psychischen Behinderungen
muss im Übrigen kein klinischer
Nachweis mehr vorgelegt werden.
Einige so genannte Behinderungen
sind explizit vom gesetzlichen
Schutz ausgenommen. Dazu gehö-
ren z. B. Pyromanen, Kleptomanen
oder Exhibitionisten aber auch Bo-
dypiercing-Träger, Trinker oder Rau-
cher sowie auch Heuschnupfenaller-
giker.

Besonderen Schutz genießen Men-
schen mit einer HIV-Infektion,
Krebskranke und Multiple-Sklerose-
Erkrankte. Interessanterweise gilt
der Schutz bereits ab Diagnose und
nicht erst dann, wenn eine tatsächli-
che Behinderung im Alltag aufge-
treten ist.

Der Versicherungsverband hat seine
Mitglieder ausdrücklich dazu aufge-
rufen, Versicherungsschutz wo im-
mer möglich zu gewähren. Eine Ab-
lehnung solle in jedem Fall verhin-
dert werden, und die Gesellschaften
sollten proaktive Alternativen zum
beantragten Versicherungsschutz
anbieten. Behinderte werden als
Wirtschaftsfaktor erlebt mit einer
Kaufkraft von 50 Milliarden pro Jahr.
Die Versicherungsbranche solle es

vor diesem Hintergrund als ihre Auf-
gabe ansehen, den 8.5 Millionen
Behinderten in England Versiche-
rungsschutz zu ermöglichen.

Rechtfertigungsgründe für 
Lebensversicherer

Ebenso wie in Deutschland gibt es
Rechtfertigungsgründe, die es dem
Versicherer gestatten, einen Unter-
schied bei der Versicherbarkeit zu
machen. Dazu gehören alle relevan-
ten Daten, die aus verlässlichen
Quellen kommen, aktuarielle oder
statistische Daten, Informationen
aus der medizinischen Grundlagen-
forschung aber auch individuelle
medizinische Berichte. Andere Quel-
len sind nicht von vornherein ausge-
schlossen, die Anwendung des ge-
sunden Menschenverstandes wird
ausdrücklich als eine Möglichkeit der
Rechtfertigung anerkannt. Insbeson-
dere dürfen auch die Einschätzungs-
handbücher der Rückversicherer, das
Expertenwissen des Gesellschafts-
arztes oder anderer medizinischer
Experten herangezogen werden.

Code of Practice gibt 
Handlungsanleitungen 

Der Code of Practice von der Disa-
bility Rights Commission schreibt
außerdem vor, welche Gestaltungs-
möglichkeiten Versicherer tunlichst
vermeiden oder anwenden sollten.
Verpönt sind zum Beispiel pauschale
HIV- oder AIDS-Ausschlussklauseln.
Damit soll verhindert werden, dass
Leistungsfälle selbst dann nicht re-
guliert werden, wenn sie mit diesen
Erkrankungen überhaupt nichts zu
tun haben. Lebensversicherer wer-
den aufgefordert, ihre Risikoprü-
fungs- und Regulierungsphilosophie
zu veröffentlichen und vor allen
Dingen zum Umgang mit Behinder-
ten Stellung zu nehmen. Nützliche
Hinweise, wie z. B. die Erleichterung
des Regulierungsablaufs durch les-
bare Formulare für Sehbehinderte,
liberale Anwendung von Fristen bei
Lernbehinderten und Unterstützung
von Gehbehinderten beim Aufsu-
chen eines Arztes, gehören ebenfalls
zum Katalog der Verhaltensregeln,
die sich die Branche auferlegt hat.
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Lebensversicherer in England
nicht benachteiligt

Fallbeispiele zeigen, dass die Hand-
lungsfähigkeit der Branche nicht
deutlich eingeschränkt ist. In einem
Fall (Antrag auf Lebensversicherung
und Invalidität) wurde z. B. bei ab-
geschlossener Behandlung wegen
psychischer Erkrankung bei 5-jähri-
ger Beschwerdefreiheit vor Antrag-
stellung eine Normalannahme vom
Verband erwartet. In einem anderen
Fall durfte die Gesellschaft einen
Antrag auf Abschluss einer Dread-
Disease-Versicherung mit einer
Krebserkrankung in der Vorge-
schichte berechtigterweise sogar
ablehnen, da eine Klausel nach An-
sicht des Verbandes den Versiche-
rungsschutz völlig entwertet hätte. 

6. Markt Australien

Australien, auf der anderen Seite der
Weltkugel, lebt ebenfalls seit Jahren
mit einer vergleichbaren Gesetzge-
bung. Gesetze im Zusammenhang
mit dem Schutz vor Diskriminierung
gibt es seit 1975 mit dem Racial Dis-
crimination Act (1975), dem Sex
Discrimination Act (1984), dem Di-
sability Discrimination Act (1992),
dem Age Discrimination Act (2004)
sowie dem Life Insurance Act jünge-
ren Datums. Um ungerechtfertigte
Härten („unjustifiable hardship“) für
Versicherer zu vermeiden, gibt es
spezielle Ausnahmeregelungen für
Menschen mit Behinderungen, die
unter bestimmten Voraussetzungen
differenzierte Versicherungsange-
bote für diese Antragsteller zulassen.

Disability Discrimination Act
(DDA)

In Section 46 des DDA wird es Le-
bensversicherern ausdrücklich ge-
stattet, auf der Basis von aktuariel-
len und statistischen Daten behin-
derten Antragstellern den Versiche-
rungsschutz zu verweigern oder ihn
besonders auszugestalten, wenn
diese Daten vernünftigerweise auch
entsprechende Schlüsse zulassen. In
allen den Fällen, in denen solche
Daten nicht zur Verfügung stehen,
reicht es vollkommen aus, wenn

sich aus anderen relevanten Fakten
Gründe für eine Ungleichbehand-
lung herleiten lassen. 

Umfassender Begriff der 
Behinderung

Der Begriff der Behinderung um-
fasst nicht nur physische, intellek-
tuelle oder psychische Behinderun-
gen, sondern auch Beeinträchti-
gung der Sinnesorgane, neurologi-
sche Behinderungen, Lernbehinde-
rung, körperliche Entstellung und
spezielle innere Erkrankungen wie
Hepatitis C oder eine HIV-Infektion. 

Der Schutz des Gesetzes bezieht
sich auf alle Personen mit Einfach-
oder Mehrfachbehinderungen, teil-
weiser oder vollständiger Invalidität,
auch auf Personen, die in der Vorge-
schichte unter Behinderungen zu
leiden hatten und sogar solche, die
in der Zukunft möglicherweise mit
Behinderungen rechnen müssen.
Auch Menschen mit vermuteten Be-
hinderungen sind geschützt, dazu
gehören z. B. HIV-Infizierte und
AIDS-Erkrankte, die nicht aufgrund
ihres Erscheinungsbildes, ihres Le-
bensstils oder ihrer Beziehung zu
anderen Menschen mit entspre-
chenden Infektionen bzw. Erkran-
kungen diskriminiert werden dür-
fen. Falls eine für den behinderten
Antragsteller ungünstige Entschei-
dung getroffen werden muss, sind
die Gründe hierfür immer anzuge-
ben. Diese Gründe müssen auch
überprüfbar sein. Dies geschieht ent-
weder durch ein Gericht oder durch
die Human Rights Commission.

Individuelle Risikoprüfung 
australischer Lebensversicherer

Die uns bekannten Fallbeispiele zei-
gen, dass auch in Australien die
Handlungsfähigkeit der Branche nicht
wesentlich eingeschränkt worden ist.
Bei der Kommission für Human
Rights beklagte sich z. B. eine an De-
pression erkrankte Antragstellerin
mit mehreren stationären Behand-
lungen sowie laufender ambulanter
Behandlung darüber, dass ihr An-
trag auf den Abschluss einer Le-
bensversicherung abgelehnt wor-

den war. Die Kommission hielt dies
angesichts der Datenlage für mögli-
cherweise gerechtfertigt, forderte
den Versicherer aber auf, weitere ak-
tuarielle Daten und statistische
Untersuchungen hierzu vorzulegen. 

7. Markt Vereinigte Staaten

Die USA haben eine lange Tradition
in der Gesetzgebung zum Schutz
vor Diskriminierung. Allerdings
wurde das Gesetz zum Schutze von
„Americans with Disability“ erst
1990 verabschiedet. Hier gilt der
Grundsatz, dass eine körperliche
oder geistige Behinderung per se
nicht geeignet ist, Versicherungs-
schutz zu verweigern, zu begrenzen
oder zu verteuern. Immer muss eine
Begründung geliefert werden, die
auf aktuariellen Grundsätzen beruht
oder sonstige vernünftige Beweg-
gründe mit einbezieht. Spekulative
Entscheidungen sind nicht erlaubt,
aber Erfahrungswerte der Versiche-
rer reichen als Nachweis für eine
Ungleichbehandlung aus. Von be-
sonderer Bedeutung ist die Tatsa-
che, dass Versicherungen vor dem
Erlass des Gesetzes ausdrücklich von
den gesetzlichen Erfordernissen be-
freit sind (so genannte safe harbor
provisions).

Wenig Schutz in der amerikani-
schen Lebensversicherung 

Bei der Klagefreudigkeit in den USA
ist es nicht verwunderlich, dass der
Umfang des Case laws zu diesem
Themenbereich riesig ist. Haupt-
sächlich spielen sich die Streitigkei-
ten aber wie in anderen Ländern
auch im Bereich des Arbeitsrechts
ab. Ein weiterer Schwerpunkt liegt
in Auseinandersetzungen um die
Aufnahme in eine private Kranken-
versicherung. Schließlich wird sich
sehr häufig und überaus erfolgreich
für die Behinderten darüber gestrit-
ten, ob Firmen, Unternehmen, Lä-
den, Kinos, Beförderungsanbieter,
Vergnügungseinrichtungen, Restau-
rants etc. einen ausreichenden Zu-
gang für Behinderte gestatten, so
dass sie unbeschwert diese Einrich-
tungen besuchen und nutzen kön-
nen (ein Bereich, der insbesondere
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in Deutschland überhaupt noch
nicht im Scheinwerferlicht steht).

Was den Schutz vor Ungleichbe-
handlung in der Lebensversiche-
rung angeht, so haben es die Ame-
rikaner hier genauso schwer wie in
den anderen Ländern auch. Die Bi-
lanz vor Gericht ist ernüchternd.
Versicherern wird ausdrücklich das
Recht zugesprochen, individuelle Ri-
sikoprüfung zu betreiben. Aus der
Ungleichbehandlung kann der Be-
troffene nicht ohne Weiteres eine
Verletzung der einschlägigen Ge-
setze geltend machen.

In der Invaliditätsversicherung
scheint im Übrigen die Besonderheit
zu gelten, dass nur der versicherbar
ist, der dem Arbeitsmarkt auch zur
Verfügung steht. Diejenigen, die
also bei Antragstellung auch auf-
grund ihrer Behinderung nicht ar-
beiten können, fallen daher aus dem
Schutzbereiches des Gesetzes raus. 

In der Krankenversicherung behilft
man sich in den einzelnen Bundes-
staaten mit der Einrichtung von so
genannten high risk pools, die auch

Nichtversicherbaren einen bezahlba-
ren Krankenversicherungsschutz er-
möglichen. Es handelt sich um Non-
Profit-Organisationen der jeweiligen
Staaten, die von Krankenversiche-
rern verwaltet werden. Risikoadä-
quate Prämien müssen dafür zwar
nicht gezahlt werden, allerdings ist
ein Zuschlag üblich. Staatliche Sub-
ventionen bzw. Bundessubventionen
gewährleisten, dass der Versiche-
rungsschutz bezahlbar bleibt.

8. Beruhigendes Fazit

Der Blick ins Ausland zeigt, dass
viele Märkte sich bereits seit Jahren
mit den unterschiedlichsten Antidis-
kriminierungsgesetzen eingerichtet
haben. In der Regel akzeptieren Ge-
richte die Entscheidungen der Le-
bensversicherer, wenn sie vernünf-
tig begründet sind. Dabei spielen
insbesondere Alter, Geschlecht und
sexuelle Identität bei streitigen Aus-
einandersetzungen kaum eine Rolle.
Vor allem das Kriterium Behinde-
rung steht im Vordergrund. In
Deutschland stehen wir erst am An-
fang unserer Erfahrungen mit der

Anwendung des Gesetzes. Der Blick
über die Grenzen zeigt, dass viele
Rechtsordnungen eine so genannte
Ungleichbehandlung von Versicher-
ten im Rahmen risikoprüferischer Er-
fahrungsgrundsätze akzeptieren.
Ob dies auch bei uns der Fall sein
wird, bleibt abzuwarten. Gerade das
Wissen und die Erfahrung von Ge-
sellschaftsärzten ist sicherlich eine
zuverlässige Quelle für die differen-
zierte Betrachtung unterschiedlicher
Risiken.

Versicherbarkeit ermöglichen

Es ist dem deutschen Markt zu wün-
schen, dass sich hier die Einsicht
durchsetzt, neben den aktuariellen
und statistischen Daten auch auf
ebendiese Quellen zurückgreifen zu
dürfen. Im Vordergrund sollte aber
immer das Bemühen stehen, be-
zahlbaren Versicherungsschutz für
möglichst viele Antragsteller zu er-
möglichen. Mit Hilfe eines profes-
sionellen Rückversicherers wie der
Gen Re LifeHealth wird dies gelin-
gen. Das versprechen wir Ihnen.

Parfumeur – auf den ersten Blick
(oder Riecher) wohl einer der sinn-
lichsten Berufe überhaupt. Wohlge-
rüche, die die Sinne erregen, die
Phantasie beflügeln oder einfach
nur angenehme Gedanken hervor-
rufen, sind das Werk eines Parfu-
meurs. Sie kreieren Düfte für alles,

Das besondere Berufsbild
Im Rausch der Sinne

Silke Naumann
Underwriting Inter-
national
Client Services
Gen Re LifeHealth
silke.naumann@
genre.com

was mit einem Duft versehen wer-
den soll. Hierzu zählen nicht alleine
das herkömmliche Parfum – auch
als Feinparfümerie bekannt, son-
dern ebenso die Gebrauchsparfü-
merie wie Kosmetika, Haar- und
Körperpflegeprodukte oder auch
Haushaltsreiniger. Aus einem
„scharfen Reiniger“ eine „wohlduf-
tende Bodenpflege“ zu machen,
stellt schon eine echte Herausforde-
rung dar.
Der Parfumeur vereint viele Berufe;
er ist Künstler, Architekt und Hand-
werker in einem. Man braucht zu-
allererst Ideen, aber genauso wich-
tig sind Phantasie und Kreativität,
um die Ideen auch umsetzen zu
können. 

Der Parfumeur arbeitet in der Regel
für eine Firma, an die sich der inter-
essierte Kunde mit seinen Wün-
schen wendet. Doch hat nicht jeder
Kunde eine konkrete Vorstellung
von dem, was er möchte. Manch-
mal kommt es vor, dass der Parfu-
meur lediglich eine Umschreibung
des gewünschten Duftes bekommt
wie z. B.: Ich möchte etwas, das so
riecht wie …
Nach dem Verkauf taucht der Name
desjenigen, der für diese Kreation
verantwortlich ist, im Zusammen-
hang mit dem Produkt nicht mehr
auf. Der Parfumeur fungiert somit
lediglich als eine Art „Ghostwriter“.   
Das wohl wichtigste Handwerkzeug
eines Parfumeurs ist die Nase. 
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Wer glaubt, je größer die Nase,
desto besser der Geruchssinn, liegt
ganz falsch. Der Geruch entsteht
auf dem Weg zwischen Nasen-
schleimhaut, Riechzellen und dem
Gehirn – also ganz im Verborgenen.
Mehr als 1000 nur für das Riechen
zuständige Gene wurden bei Men-
schen entdeckt. Jedes davon ist die
Bauanleitung für einen speziellen
Geruchsempfänger, der den Reiz
aufnimmt.
Düfte bestimmen das ganze Leben
eines Parfumeurs. Er riecht immer
und überall. Es ist ihm nicht mög-
lich, nach einem Arbeitstag das Rie-
chen abzustellen. Ganz andere
Wohlgerüche, wie z. B. der Duft ei-
nes leckeren Essens, begleiten ihn
über den Feierabend hinaus. Ge-
nauso kann ihm auch mal etwas to-
tal stinken ...

Ausbildung

Um diesen duften(den) Beruf zu er-
lernen, benötigt man jedoch Ge-
duld und geht durch eine harte
Schule. Die erste Hürde sind die rar
gesäten Ausbildungsplätze. Um hier
eventuelle Wartezeiten zu überbrü-
cken, bietet sich z. B. eine Ausbil-
dung als Chemielaborant/-in oder
Drogist/-in an. Hat man einen der
beliebten Plätze ergattert, steht eine
Ausbildungszeit von 5 Jahren an. Es
gilt zunächst einmal, die Rohstoffe
kennenzulernen, mit denen gearbei-
tet wird. Basis sind ca. 200 natürli-

che sowie ca. 2000 synthetische
Stoffe. Diese stehen den natürlichen
Essenzen in nichts nach und sind
aus Kostengründen unverzichtbar
geworden.  Das zweite Lehrjahr ist
von der Aufschlüsselung der be-
kannten, großen Düfte geprägt. Es
gilt, ein eigenes „Geruchsgedächt-
nis“ zu entwickeln, ähnlich dem
Lernen von Vokabeln für eine
Fremdsprache. 
Doch nicht alleine die Kenntnis der
einzelnen Rohstoffe spielt eine
große Rolle. Auch technische As-
pekte wie Haltbarkeit und Verflüch-
tigungsgrad der verschiedenen Sub-
stanzen sowie die Hautverträglich-
keit sind relevant. 
Wer die Ausbildung erfolgreich ab-
geschlossen hat, hat gute Chancen
auch einmal im Ausland tätig zu
sein, da die Firmen dieser Branche
oftmals weltweit agieren. Bekannte
„Parfum-Metropolen“ sind Paris,
New York, Singapur, Buenos Aires
oder auch São Paulo.

Wer den Film „Das Parfüm“ gese-
hen hat, muss sich ein wenig von
der Vorstellung verabschieden, dass
die geheimnisvollen Mixturen wie
seinerzeit von Monsieur Baldini im-
mer noch per Hand vermischt wer-
den. Der Arbeitsplatz des modernen
Baldini ist weitaus nüchterner. Er ar-
beitet auch heute noch in einem La-
bor mit Waage und Pipette, aber
ein Großteil der Arbeit findet im
Büro statt. Mit Hilfe eines Compu-
ters steuert er u. a. die elektronische

Mischanlage, die das grobe Verhält-
nis der Zutaten regelt – ähnlich der
Farbmischanlage im Baumarkt. Die
wichtigste Tätigkeit jedoch, den
letztendlich richtigen Riecher zu be-
weisen, kann keine Maschine erledi-
gen. Hier ist einzig und alleine die
menschliche Nase gefragt.

Risikoprüfung

Für die Risikoprüfung spielen bei
diesem Berufsbild, vornehmlich im
Bereich der Berufsunfähigkeitsversi-
cherung, gesundheitliche Gesichts-
punkte eine sehr entscheidende
Rolle, die bei anderen Berufen von
völlig untergeordneter Relevanz
sind. Nasennebenhöhlenentzün-
dungen zum Beispiel können auf-
grund des benötigten feinen Ge-
ruchssinnes sehr schnell zu einer
Berufsunfähigkeit führen.
Ohne nähere Hintergrundinforma-
tionen ist eine Einschätzung in Be-
rufsgruppe C vorzunehmen. Meis-
tens sind jedoch weitere Angaben
vorhanden, wie z. B. der bisherige
berufliche Werdegang oder ähnli-
ches, so dass eine individuelle Prü-
fung auch eine Einstufung in eine
günstigere Berufsgruppe bedeuten
kann.

Beruflich bedingte Auslandsaufent-
halte hingegen können in der Regel
unberücksichtigt bleiben, da das
Reisen in den zum Beispiel oben ge-
nannten Städten/Ländern keine be-
sondere Gefährdung darstellt.
Finanziell sollten die allgemein gülti-
gen Regelungen zur Anforderung
von Unterlagen des jeweiligen
Unternehmens Anwendung finden,
da sich die finanzielle Einschätzung
nach der Grundausbildung richten
kann (z. B. Studium Chemie oder
evtl. Chemielaborant). 

© istockphoto/ferrantraite
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Bei Speedflying oder auch Speedri-
ding handelt es sich um eine neue
Trendsportart – eine Mischung aus
Skifahren und Gleitschirmfliegen.
Ähnlich wie beim Kitesurfen benutzt
der Skifahrer einen kleinen, speziel-
len Gleitschirm, sucht aber überwie-
gend den Bodenkontakt. Der be-
sondere Kick dieser aus Frankreich
stammenden Sportart liegt darin,
dass zusätzliche Geschwindigkeit er-
zielt wird und sogar kleinere Flüge
unternommen werden können. Je
nach Können schwebt der Fahrer
sanft über Pisten und Tiefschnee-
hänge oder genießt als Extremski-
fahrer das Gefühl, dank des Gleit-
schirmes in waghalsigen Manövern
über Klippen und Abgründe zu
springen, ohne Verletzungen riskie-
ren zu müssen. 

Verbreitung

Seit dem Winter 2005/2006 breitet
sich diese Sportart im gesamten Al-
penraum aus, so dass es inzwischen
auch möglich ist, Kurse für Anfän-
ger zu belegen. Diese finden jedoch
überwiegend in Frankreich und der
Schweiz statt, in Deutschland und
Österreich steckt die neue Trend-
sportart noch in den Kinderschu-
hen. Besondere Vorkenntnisse sind
nicht erforderlich. Von Vorteil sind
allerdings Erfahrungen im Gleit-
schirmfliegen. Auf flachen Pisten
werden zunächst einfache Kurven
geprobt und kleinere Hindernisse
als Sprungbrett genutzt. Der Gleit-
schirm dient hier als auftrieberzeu-

Die besondere Sportart
Speedflying – Neue Wintersportart mit dem besonderen Kick

Claudia Berhorst
Underwriting Inter-
national
Client Services
Gen Re LifeHealth
claudia.berhorst@
genre.com

Foto Speedflying: Quelle: Christoph Kirsch/speedflyingverband.com

gendes Segel. Während des Kurses
werden Hangneigung, Schräglage
und Geschwindigkeit immer weiter
gesteigert, bis auch die steilsten
Hänge befahren werden können.
Hierbei können bis zu 90 km/h er-
reicht werden. 

Ende März 2007 fand im Skigebiet
von Grindelwald in der Schweiz so-
gar bereits der erste, internationale
Wettkampf im Speedflying vor ei-
nem sehr interessierten Publikum
statt. Der Wettkampf wurde in drei
Disziplinen ausgetragen: 

1. Downhill: Hier musste mit
Höchstgeschwindigkeit ein Ge-
lände mit markierter Strecke be-
fahren werden, welches aus einer
Mischung von zu befahrenden
und nur im Flug zu meisternden
Abschnitten bestand.

2. Slalom: Auf abgesteckter und ein-
sehbarer Slalomstrecke waren
Geschick und Wendigkeit sowie
die richtige Mischung aus Abhe-
ben und Fahren gefragt.

3. Big Mountain: Hierbei handelte
es sich um eine, für den eigenen
Fahrstil freie Strecke. Die schön-
ste und kühnste Fahrt mit der
ausgefallensten Technik sowie
den schönsten Sprüngen und
Flügen bekam die meisten
Punkte. 

Gesetzliche Vorgaben

Die mit der Benutzung eines Gleit-
schirmes verbundene rechtliche Si-
tuation ist je nach Alpenland noch
nicht eindeutig geregelt. Die
Schweiz hat als einziges Land eine



In Österreich und Deutschland ist
die Situation noch völlig unklar.

Risiken

Die Unfallgefahr, die diese neue
Sportart mit sich bringt, sollte auch
von erfahrenen Sportlern nicht
unterschätzt werden. Neben den
bekannten Verletzungen, die durch
das Skifahren entstehen können, er-
höht sich die Unfallgefahr nun
durch das Benutzen eines Gleitschir-
mes und der damit verbundenen
kleinen Flüge. Die Aufprallhöhe bei
einem möglichen Sturz und auch
die Geschwindigkeit sind deutlich
erhöht. Am 30. 12. 2006 verun-
glückte sogar ein bekannter Schwei-
zer Extrem- und Bergsportler töd-

lich im Kanton Wallis, als er auf ei-
nen Felsen prallte.

Die Einschätzung dieser Risiken sollte
daher individuell erfolgen, zum Bei-
spiel anhand eines Fragebogens. 

klare Vorgabe gemacht: Da Gleit-
schirme zu den Luftfahrzeugen ge-
hören, benötigen Speedflyer künftig
einen Luftfahrtschein, wie er auch
für Gleitschirme und Drachen erfor-
derlich ist. Außerdem müssen die
Sportler über eine entsprechende
Haftpflichtversicherung verfügen.
Gemäß gesetzlicher Vorgaben ist
das Starten und Landen auf öffent-
lichen Straßen und Pisten untersagt,
außerdem müssen bei Ausübung
des Sports Menschenansammlun-
gen, Gebäude, Bahnen, Luftseilbah-
nen und Skilifte gemieden werden.

In Frankreich gibt es für Gleit-
schirme keine spezielle Lizenzpflicht,
deshalb ist auch hier keine spezielle
Vorgabe gemacht worden – man
setzt auf Selbstregulierung.

Redaktion

Dr. Marianne Kutzner (verantwortlich), 
Jürgen Warstat, Katrin Franz
Tel. 0221 9738 678 
Fax 0221 9738 824
marianne.kutzner@genre.com
www.genre.com/business-school

Die veröffentlichten Beiträge genießen urheberrechtlichen Schutz.
Alle hier enthaltenen Informationen sind mit großer Sorgfalt recherchiert und nach bestem Gewissen zusammengestellt. Dennoch wird für die Richtig-
keit, Vollständigkeit und Aktualität keine Gewähr übernommen. Insbesondere stellen diese Informationen keine Rechtsberatung dar und können diese
nicht ersetzen.

RPaktuell ist ein Newsletter der Gen Re Business
School (Abteilung der Kölnischen Rückversiche-
rungs-Gesellschaft AG).

Druck
Druckhaus Locher, Köln

Auflage: 1500

Erscheinungsweise: halbjährlich

Herausgeber

Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft AG
Theodor-Heuss-Ring 11
50668 Köln

© Kölnische Rückversicherungs-Gesellschaft AG
2007

1

Seminartermine 2007/2008
Fachmann/-frau für Risikoprüfung (IHK)

26. 11. – 30. 11. 2007 Finanzielle Risikoprüfung Köln

02. 12. – 07. 12. 2007 Medizin 2 Köln

20. 01. – 25. 01. 2008 Einschätzungsverfahren Köln

10. 02. – 15. 02. 2008 Medizin 1 Köln

25. 02. – 29. 02. 2008 Finanzielle Risikoprüfung Köln

06. 04. – 11. 04. 2008 Berufs- und Sonderrisiken Köln

04. 05. – 09. 05. 2008 Medizin 2 Köln

30. 05. 2008 IHK-Abschlusszertifizierung Köln

15. 06. – 20. 06. 2008 Einschätzungsverfahren Köln

Weiterer Termin

12. 12. 2007 Labordiagnostik Köln


